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 SACHVERHALT
Seit bald neun Jahren streiten sich die 

Vermieterin Swiss Life AG und die Miete
rin Manor AG vor verschiedenen Gerich
ten um die Verlängerung des seit Dezem
ber  1983 bestehenden Mietvertrages über 
ein Warenhaus an der Zürcher Bahnhof
strasse für die Dauer von fünf Jahren für die 
Zeit ab dem 1. Februar 2014 (Mietvertrag) 
und damit zusammenhängend um den ge
schuldeten Mietzins. Im Zentrum steht da
bei die Auslegung von Ziffer 5 des Nachtra
ges vom 5. November 2001 zum Mietvertrag, 
welche wie folgt lautet: «Die Vermieterin 
verpflichtet sich, der Mieterin eine Offerte 
zur Fortführung des Vertragsverhältnisses 
nach 1. Februar 2014 für eine weitere Dau
er von mindestens 5 Jahren zu dannzumal 
marktüblichen Vertragskonditionen zu un
terbreiten. Die Offerte hat dabei bis spätes
tens 31. Januar 2011 zu erfolgen.» Auslöser 
der Streitigkeiten war die von der Vermiete
rin am 7. Oktober 2010 ausgestellte Mietof
ferte für die Liegenschaft zu einem Mietzins 
von rund 19 Mio. CHF pro Jahr, welche von 
der Mieterin aber abgelehnt wurde, da sich 
dieser Mietzins nicht auf eine Warenhaus
nutzung beziehe.

Am 14. November 2019 hat sich das Bun
desgericht nun mit der Auslegung der er
wähnten Ziffer 5 befasst, nachdem zuvor 
diverse Entscheide ergangen sind, die wei
tere Fragen wie sachliche und örtliche Zu
ständigkeit der Gerichte, Erstreckung des 
Mietverhältnisses, Kündigung wegen Zah
lungsverzug oder Entschädigungen und 
Kostenfolgen behandelten. Obwohl ge
mäss Medienmitteilung der Mieterin vom 

21. September 2019 feststand, dass sie per 
31. Januar 2020 die gemieteten Räumlich
keiten an der Zürcher Bahnhofstrasse ver
lassen wird, bestand nach Ansicht des Bun
desgerichts das Rechtsschutzinteresse der 
Mieterin an der Klärung dieser Streitigkeit. 

MARKTÜBLICHE KONDITIONEN
Nebst prozessualen Fragen hatte sich 

das Bundesgericht insbesondere damit 
zu befassen, ob die Vermieterin verpflich
tet gewesen wäre, der Mieterin eine Offer
te zu marktüblichen Konditionen für ei
ne Warenhausnutzung zu unterbreiten. 
Es ging also primär um die Frage, auf wel
chen Markt sich das Wort «marktüblich» 
bezieht, nämlich auf den «Warenhaus
Markt» oder den «Markt für Liegenschaf
ten jeglicher Art». Hierzu legte das Bundes
gericht den Vertrag zunächst subjektiv aus 
und kam zum Schluss, dass sich der über
einstimmende wirkliche Wille der Partei
en nicht mehr feststellen lässt. Folglich sei
en die Erklärungen der Parteien nach dem 
Vertrauensprinzip so auszulegen, wie sie 

nach ihrem Wortlaut und Zusammenhang 
sowie den gesamten Umständen verstan
den werden durften und mussten. 

VERWENDUNGSZWECK IST 
MASSGEBLICH

Das Bundesgericht gab der Vermieterin 
zwar insofern Recht, dass der Wortlaut der 
Ziffer 5 des Nachtrages keine Präzisierung 
im Sinne einer Warenhausnutzung ent
hält oder explizit nennt, welcher Markt ge
meint sei («WarenhausMarkt» oder Markt 
für Liegenschaften jeglicher Art). Das Bun
desgericht stellte jedoch klar, dass die For
mulierung «zu dannzumal marktüblichen 
Vertragskonditionen» offensichtlich aus
legungsbedürftig ist und deshalb der Wort
laut nicht isoliert betrachtet werden darf. 
Vielmehr sei bei der Auslegung der gesam
te Mietvertrag und insbesondere der Ver
wendungszweck mit zu berücksichtigen. 
Der vertragliche Nutzungszweck bestand 
vorliegend seit Vertragsbeginn in der Füh
rung eines Warenhauses mit traditionel
ler Bedienung und wurde auch mit dem 
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Das Bundesgericht hat im Streitfall 
«Manor / Swisslife» geklärt, was bei  
einer Offerte zur Fortführung eines 
Mietverhältnisses unter dem Begriff 
«marktüblicher Mietzins» zu verstehen 
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Die Bezeichnung 
«Fortführung des 
Mietverhältnisses» 
impliziert, dass der 
Zweck des Vertrags-
verhältnisses weiter-
hin massgeblich für 
die Mietzinsfestle-
gung ist.
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Nachtrag nicht geändert. Die Bezeich
nung «Fortführung des Mietverhältnis
ses» impliziere daher, dass der Zweck des 
Vertragsverhältnisses – der Betrieb eines 
Warenhauses – weiterhin massgeblich sei. 
Somit hätte nach Ansicht der Vorinstanz 
die Vermieterin der Mieterin eine Offerte 
mit Konditionen ausstellen müssen, wel
che marktüblich sind, um das Mietobjekt 
mit der bestehenden Nutzung als Waren
haus weiterführen zu können. Diese Aus
legung der Vorinstanz wurde vom Bundes
gericht geschützt. 

ZUSAMMENFASSUNG UND 
SCHLUSSFOLGERUNGEN FÜR 
DIE PRAXIS

Der vorliegende Bundesgerichtsent
scheid macht einmal mehr deutlich, wie 
wichtig die präzise vertragliche Ausgestal
tung eines Mietvertrages ist. Die Parteien 
hatten vorliegend eine sogenannte unechte 
Option vereinbart und damit der Mieterin 

ein Recht auf Verlängerung des Mietvertra
ges eingeräumt, unter dem Vorbehalt, dass 
der Mietzins ab dem Zeitpunkt der Verlän
gerung noch zu verhandeln sei. Eine sol
che vertragliche Bestimmung, dass bei 
Ausübung eines vertraglichen Verlänge
rungsrechts durch den Mieter der Mietzins 
den dannzumaligen Marktverhältnissen an
gepasst werden kann, ist weit verbreitet. Oft 
geht dabei vergessen, zu definieren, was ge
nau unter marktüblich zu verstehen ist. Dies 
führt, wie auch der vorliegende Entscheid 
aufzeigt, immer wieder zu Diskussionen 
zwischen Vermieter und Mieter. Gestützt 
auf den vorliegenden Bundesgerichtsent
scheid würde aufgrund einer fehlenden 
und/oder unklaren Vereinbarung des dann
zumal geltenden marktüblichen Mietzinses 
der Markt in Zukunft anhand des bisherigen 
Verwendungszwecks bestimmt.

 Ob vor diesem Hintergrund eine Miet
zinsanpassung für die verlängerte Mietver
tragsdauer realistisch sein wird, wird ab
hängig sein vom jeweiligen Einzelfall. Den 
Parteien, welche im Begriff sind, Mietver
träge mit Verlängerungsbestimmungen ab
zuschliessen, ist zu empfehlen, klar und 
bestimmt zu regeln, wie der  zukünftige 

Mietzins berechnet werden soll. Zur Ver
meidung von unerwünschten Folgen auf
grund unklarer Vertragsbestimmungen und 
insbesondere vor dem Hintergrund des vor
liegenden Bundesgerichtsentscheides dürf
te sich wohl die sogenannte echte Option 
durchsetzen. Dabei wird dem Berechtigten, 
in der Regel dem Mieter, die Möglichkeit 
eingeräumt, durch einseitige Willenserklä
rung das Mietverhältnis zu den bisherigen 
Bedingungen zu verlängern. Eine Alterna
tive hierzu könnte gegebenenfalls die Ver
einbarung eines unabhängigen Schiedsgut
achters sein, welcher für die Parteien den 
Mietzins verbindlich festlegt. 
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Software-Lösungen sind 
immer nur so gut 
wie der dazu gehörende 
Support.

Kernstück unseres Angebots sind die beiden ausgereiften Immobilien-Softwares 
«Hausdata» für Privat- und Kleinverwaltungen sowie «Rimo» für Mittel- 
und Grossverwaltungen. Verbunden mit den kundenorientierten Beratungen und 
Schulungen sowie den umfassenden Serviceleistungen erhalten Kunden 
ein Gesamtpaket, das die Verwaltung ihrer Immobilien einfach, schnell und 
fehlerresistent macht. 


